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Die Technik und das damit verbundene Baurecht unterliegen einem dynamischen Prozess und sind daher ständigen Änderungen 
unterworfen. Das Baurecht wird daher immer an die neuesten Erkenntnisse der Technik und Wirtschaft angepasst und ruft daher immer 
wieder Änderungen der Gesetzeslage hervor. Im Zuge der Harmonisierung des Baurechts wurden die OIB-Richtlinien 1-6 geschaffen. In 
Österreich unterliegt das Baurecht dem Kompetenzbereich der Bundesländer und es werden die OIB-Richtlinien entweder zur Gänze in 
unveränderter oder modifizierter Form in die jeweiligen Landesgesetze (Bauordnung, Bautechnikverordnungen) aufgenommen. Die OIB-
Richtlinien stellen den letzten Stand der Technik dar. Die OIB-Richtlinien – Ausgabe 2019 wurden von sämtlichen Bundesländern am 
12.04.2019 beschlossen. Die Richtlinien sind in einigen Bundesländern bereits in Kraft getreten und die restlichen Bundesländer sollten 
die Richtlinien bis Ende des Jahres ebenfalls in Rechtskraft erwachsen lassen.
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